
          13.02.2021 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie im Brief des Staatsministers erwähnt, hat der Infektionsschutz einen hohen Stellenwert. 
Freitagabend wurde bekannt, dass im Schulgelände und im Schulgebäude das Tragen eines 
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes für Schüler, Lehrer, pädagogische Fachkräfte und 
sonstiges Personal verbindlich ist. Unterrichtsräume und der Aufenthalt im Freien innerhalb 
der Gruppe sind davon aufgenommen. Ebenso dürfen nur Personen ohne 
Krankheitssymptome die Einrichtung betreten. 
 
Anbei der Auszug des Schulleiterbriefs vom Staatsministerium vom 12.02.2021. Ebenso 
finden Sie diese Information in der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 12.02.2021. 
 

 
 

 
Sollte Ihr Kind von dieser Pflicht befreit sein, beachten Sie bitte folgendes laut Sächsischer 
Corona-Schutz-Verordnung vom 12.02.2021: 
 

 
 
Die bereits veröffentlichen schul-/hortorganisatorischen Maßnahmen sowie den aktuellen 
Hygieneplan unserer Schule werde ich diesbezüglich anpassen.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
I. Wingold 


